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Folgenschwere Nachlässigkeit —

80 Rappen für Ihre Sicherheit — ist das zuviel?

600 000 Menschen in der Schweiz besitzen den Notfallausweis — und zeugen damit von ihrer
Einsicht und Weitsicht. Das ist jedoch erst ein kleiner Teil unserer Bevölkerung. Jedermann
sollte den Notfallausweis auf sich tragen. Denn jedermann ist jederzeit gefährdet: auf der

Strasse, im Betrieb, zu Hause oder beim Sport — überall kann uns zu jeder Stunde ein Unfall
treffen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht — auch die kommende Wintersaison wird
wieder ihre Opfer fordern! Und wie mancher Skiunfall könnte zumindest in seinen Folgen
gemildert werden, wenn der Betroffene dank dem mitgeführten Notfallausweis die Hilfe-
leistung erleichtern und beschleunigen würde.

Als Identitätskarte und medizinische «Blitzauskunft» leistet der Notfallausweis in beinahe jeder
Unfallsituation wertvolle Dienste. Ja, er kann zum lebensrettenden Dokument werden, indem

er dem Notfallarzt sofort die entscheidenden Hinweise gibt.
Der Notfallausweis enthält einerseits die wichtigsten Angaben zur Person, also die Personalien,
anderseits diejenigen medizinischen Angaben, die bei Unfällen an der Arbeit, im Haushalt, im
Sport, in der Freizeit oder im Strassenverkehr für den Arzt von grosser, manchmal entscheiden-
der Bedeutung sind.

Fast die Hälfte des Notfallausweises kann jeder selbst, also ohne Mitwirkung des Arztes, aus-
füllen (Person, Wohnort, Zivilstand, Konfession, Angehörige, Arbeitgeber, Versicherungen). Mit
diesen Angaben ist schon sehr viel gewonnen. Bei Polizeikontrollen, Unfällen oder irgendwelchen
ausserordentlichen Situationen zeigt es sich immer wieder, dass immer noch viele Leute keinerlei
genügende Ausweispapiere auf sich tragen. Zerknüllte Briefumschläge, unleserliche Notizen, Post-
checkabschnitte und dergleichen bilden oft die einzige Grundlage, auf der mit riesigem Zeit-
Verlust weitergeforscht werden muss. Das ist für alle Beteiligten gleichermassen unerfreulich,
ja es können schwerwiegende gesundheitliche und andere Folgen daraus resultieren. Der Notfall-
ausweis ist zwar keine Identitätskarte im Sinne des Gesetzes, aber ein Ausweispapier, das von
sämtlichen Organen, die eine Kontrollpflicht ausüben müssen, anerkannt wird.
Nicht minder wichtig sind natürlich die medizinischen Angaben, wie Allergien, Impfungen usw.
Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht, der Notfallausweis sei ohne diese Eintragungen sinnlos,
wird indessen mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass allein schon die Angaben zur Person
äusserst wertvoll sind. Niemand braucht also «extra» zum Arzt zu gehen. Das kann irgend
einmal erfolgen, wenn man den Arzt ohnehin aufsuchen muss. Und er wird die paar Rubriken —
um deren Wichtigkeit wissend — sehr gerne ergänzen. Fürs erste aber gilt: ei« iVof/<z//tf#5T£>eis

ge/jörf /reKfzHtugc a«/ jederma««/
Es muss indessen eindringlich gewarnt werden vor Phantasieprodukten wie dem angeblich inter-
nationalen «Unfallpass», der neuerdings für teures Geld angeboten wird! Es existiert nur ein

einziger, anerkannter schweizerischer Notfallausweis. Er ist zum bescheidenen Preis von 80 Rp.
erhältlich in Apotheken und Drogerien, bei den Sektionen des Samariterbundes, ACS und TCS.

r/VÄj.

50 Jahre SGG

(ag) In Kerzers feierte Ende November die Schweizerische Genossenschaft für Gemüsebau ihr
50jähriges Bestehen. Dieses landwirtschaftliche Produktionsunternehmen des Verbandes Schwei-
zepischcr Konsumvereine (VSK), ist auf den Appell des Bundesrates am Ende des Ersten Welt-
krieges zu einer Aktion zur Abwehr des Hungers zurückzuführen. Die SGG verwandelte im
Laufe der Jahre tausend Hektaren öd- und Sumpfland in fruchtbares Ackerland und wurde
im Zweiten Weltkrieg zu einer besonders wichtigen Säule des Eidgenössischen Mehranbaues.
An der Jubiläumsfeier in den Räumen eines neuerstellten Büro- und Lagergebäudes, wo vor
allem grosse Quantitäten landwirtschaftlicher Produkte nach modernsten technischen Prinzipien
kochfertig zubereitet werden, nahmen neben vielen weiteren Gästen zahlreiche Vertreter von
Bund, Kanton und Gemeinden teil.

463


	50 Jahre SGG

